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An die Leiterinnen und Leiter der Kirchenkreisämter und Kirchenämter 

An die stellvertretenden Leiterinnen und Leiter der Kirchenkreisämter und Kirchenämter 

An die Personalabteilungen        

der Kirchenkreisämter, Kirchenämter und Verwaltungsstellen       

___________________________________________________________________________

_ 

Auszahlung der Entgelte für den Monat Dezember 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

bei der Auszahlung der Entgelte für den Monat Dezember 2012 ist es in einigen Fällen 

bedauerlicherweise zu Verzögerungen gekommen. Die Comramo KID GmbH, die für die 

kirchlichen Dienstgeber die Auszahlung der Entgelte vornimmt, hat den Vorfall geprüft und 

Stellung dazu genommen. Demnach stehe mittlerweile fest, dass die Zahlungen dort aufgrund 

menschlichen Versagens statt wie geplant am 21.12.2012 erst am 28.12.2012 ausgelöst 

wurden. Das hatte zur Folge, dass bei einigen Mitarbeitenden die Wertstellung nicht 

rechtzeitig zum Fälligkeitstag (Zahltag) bewirkt wurde.  

  

Der § 24 Abs. 1 Satz 2 TV-L, der die Auszahlung des Entgelts regelt, lautet: "Die Zahlung 

erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von 

der/dem Beschäftigten benanntes Konto ...". Im vorliegenden Fall wäre Zahltag der 

31.12.2012 gewesen. Da für die Zahlung der gesamte Zahltag zur Verfügung steht, hätte den 

Beschäftigten das Dezemberentgelt spätestens mit Beginn des 01.01.2013 zur Verfügung 

stehen müssen.   

  

Die Comramo KID GmbH bedauert den aufgetretenen Fehler sehr und bittet dafür 

ausdrücklich um Entschuldigung. 

  

Wir bitten Sie, die Beschäftigten entsprechend zu informieren. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage: 

gez. Dr. Jens Lehmann 

Oberkirchenrat 
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Oberkirchenrat 
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